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§ 5 K-GVG 2002 Freizeitwohnsitz
 K-GVG 2002 - Kärntner Grundverkehrsgesetz 2002 - K-GVG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2020

(1) Ein Freizeitwohnsitz im Sinne dieses Gesetzes ist jener Wohnsitz, der nicht Wohnsitz im Sinne des § 4 ist, sondern

zum Aufenthalt während des Wochenendes, des Urlaubes, der Ferien oder sonst nur zeitweilig zu Freizeit- oder

Erholungszwecken dient.

(2) Die Nutzung als Freizeitwohnsitz ist jedenfalls auch dann anzunehmen, wenn ein Wohnsitz im Sinne des § 4 nicht

vorliegt oder wenn keine unbedingte Notwendigkeit an einer Wohnnutzung besteht.

(3) Die Begründung eines Freizeitwohnsitzes liegt jedenfalls nicht vor bei der Wohnsitznahme in Gastgewerbebetrieben

oder in Wohnräumen, die im Rahmen der Privatzimmervermietung vermietet werden.
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